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Informationen zur Wahlwerbung in der Stadt Weißwasser 
 
Die Sondernutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Weißwasser vom 25.11.2009 regelt in § 4 die 
erlaubnispflichtige Sondernutzung wie folgt: 
 
 

§ 4 
Wahlwerbung 

 
(1) Eine erlaubnispflichtige Sondernutzung im Sinne dieser Satzung ist auch die Werbung für 

politische Parteien, Organisationen und Wählervereinigen im Zusammenhang mit 
amtlich festgesetzten Wahlen (Wahlwerbung) soweit diese mit Hänge- und 
Großflächenplakaten sowie Informationsständen durchgeführt wird. 

(2) Ein Anspruch auf eine Erlaubnis zur Wahlwerbung besteht sechs Wochen vor dem 
festgesetzten Wahltermin. 

(3) Die Durchführung von Wahlwerbung ist im Umkreis von 30 m vor Verwaltungsgebäuden, 
Schulen, Kirchen und Friedhöfen nicht gestattet. Maßgeblich für die Entfernungs-
berechnung ist die Gebäudekante, bei Einfriedungen die dadurch festgesetzte 
Grundstücksgrenze. 

(4) Die Anzahl von Hängeplakaten an Lichtmasten wird auf höchstens 80 Stück je Antragsteller 
und Wahl begrenzt. 

(5) Das Anbringen von Hängeplakaten an Straßenlaternen wird nur unter Einhaltung folgender 
Bedingungen gestattet: 

- maximale Größe der Plakate Format A0 (841 x 1189 mm), 
- Mindestabstand vom Erdboden bis zur Unterkante der Plakate 2,00 m, 
-       In einer Entfernung von weniger als 15 m zu Straßenkreuzungen und  

                 -einmündungen sowie im Bereich von Kreisverkehren ist das Plakatieren  
       untersagt. 

- An Lichtmasten mit Verkehrszeichen ist die Plakatierung unzulässig. 
- Die Plakate sind bis zum Ablauf des fünften Tages nach der Wahl bzw. nach 

dem Ereignis zu entfernen. 
 
 
Antragstellung: 
Die Antragstellung für die Plakatierung erfolgt über ein entsprechendes Formular, für die Aufstellung 
von Informationsständen und Großflächenplakaten formlos. 
 
 
Kosten: 
Für die Sondernutzung werden keine Gebühren erhoben (§ 13 Abs. 2 SNS), es fallen lediglich die 
Verwaltungsgebühren in Höhe von 10,00 € an. 
 
  
Ansprechpartner: 
Frau Petra Holz – Sachbearbeiterin Ordnungsamt 
Telefon: 03576 265309 
Telefax: 03576 265312 
Mail:      ref.ordnung@weisswasser.de 


